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Rahmenbedingungen 
 Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz 

(= § 1 Abs. 2 SGB VIII und § 1 Abs. 2 KKG) 

Kindeswohl 

Kind 

Eltern Staat 

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 



 
 
 

Rahmenbedingungen 
Eltern 

   Elternrechte 
   Hilfsangebote 
   Freiwilligkeit und Autonomie 
   Prävention 

 

 
Ungerechtfertigtes  
Eingreifen in das Elternrecht 

 
• Verlust von Vertrauen 
• Verweigerung Hilfsangebote 
• Schadensersatzansprüche 

Kind 
               Kindeswohl 
               gesunde Entwicklung 
               Schutzanforderungen 
               Kontrolle der Eltern, Zwang 
               Intervention 

 
Ungenügende Berücksichtigung des 
Kinderschutzes 

 
• Schädigung des Kindes 
• Strafbarkeit 



 
 
 

Netzwerk Kinderschutz 

Polizei 
Ordnungsamt 

Jugendamt Freie 
Jugendhilfe 

Familiengericht 

Frühförderstellen 

Einrichtungen 
Gewaltschutz 

Gesundheitsamt 

Krankenhäuser 

Heilberufe 

Niedergelassene 
Ärzte 

SPZ 

Arbeitsagentur 

Schule 

Schwangerschafts
-beratung 

Freizeiteinrichtungen 

Sozialamt Gemeinsame 
Serviceeinrichtungen Beratungsstellen 

Einrichtungen 
Sozialhilfe (SGB XII) 

Familienbildungs-
stätten 

Rechtsanwälte 

……………. 

Strafgericht 

Hebammen 

Kindertagesstätten 

Suchtberatung 



 
 
 

Kinderschutzebenen 

► Frühe Hilfen = Primärprävention 
•  proaktives Handeln 
•  Sozial- und Gesundheitswesen 
•  Angebot an alle Bevölkerungsgruppen 
 
► Soziale Frühwarnsysteme = Sekundärprävention 
•  Reaktionskette auf bestimmtes Ereignis 
•  Zielgruppe: Kinder in Risikofamilien 
 
► Kinderschutz = Tertiärprävention  
•  Zusammenarbeit aller beteiligter Disziplinen 
•  Gemeinsame Gefährdungseinschätzung zum Schutze des Kindes 
•  Intervention (u.U. gegen den Willen der Eltern) 
 



 „Vertrauensvorschuss“ der Mediziner 
 Geburt eines Kindes (sensible Phase) 

→ erhöhte Empfänglichkeit für 
Unterstützungsangebote 

 Mediziner: einzig regelmäßig 
kontaktierte Berufsgruppe der 0-3 
Jährigen  

→  frühe und nahezu vollständige 
Erreichbarkeit betroffener Kinder und 
deren Familien 
 → Chance für Prävention bzw. zeitige 
Intervention im Kinderschutz 

 keine gesetzlich finanzierten Strukturen 
 keine systematische Erfassung von 

Risikofaktoren in Geburtsklinik / Niederlassung 
 keine Handlungsempfehlungen bei belasteten 

Frauen / Familien (Niederlassung Gynäkologie) 
 kein Zeitaufwand für Soziales vorgesehen 
 Angst, das Vertrauensverhältnis/ Schweigepflicht 

zw. Behandler und Patienten zu verletzten 
 bisher keine standardisierte Erfassung der 

familiären psychosozialen Aspekte im 
Vorsorgeuntersuchungen Pädiatrie (→ seit 
01.09.2016 „Neue Kinderrichtlinie in Kraft 
getreten) 

ungeborenes 
Kind 

Geburt 0-1 Jährige 1-3 Jährige 4-6 
Jährige 

6-10  
Jährige 

≥ 10 
Jährige 

 
 

Gesund-
heits- 
wesen 

 

niedergelassener 
Gynäkologe 

Hebamme (bis 12 Wo. nach Geburt) 

Geburts-
klinik       
/-haus 

Kinderkliniken / niedergelassener Kinderarzt 

(Natürliche*) Kontaktstellen von Kindern und Familien im Gesundheitswesen  



        Löcher im Netz … 
Hilfen kommen zu spät, 

sind nicht adäquat 

 

Präventive 
Maßnahmen werden 
nicht angenommen 

Arzt- und Wohnort-“Hopping“ 

Elternkompetenz und  -compliance sind entscheidend  
für den Kinderschutz 

Abstimmungsdefizit  
in den Helfersystemen Zeitpunkt der  

Kindeswohlgefährdung,  
Rechtliche Mittel 

Ungenügende  
Mitarbeit der Eltern 

Hilfsangebote sind 
ungenügend Angst vor  

Fehleinschätzungen 



Befindlichkeiten 
und Vorurteile  gegenseitige 

Informationen 
unzureichend 

unterschiedliche 
Fachsprachen 

Kooperationsbedingungen 

sind nicht verbreitet 

unklare Zuständigkeiten 

Wissen über andere 
Helfer ungenügend Unzureichende 

Koordinationsstruktur im 
Gesundheitswesen 

ungenügende, nicht 
transparente oder befristete 
Interventionsmöglichkeiten 

Kooperationsvereinbarungen müssen gelebt werden. 

        Löcher im Netz … 



Wirkungsweise eines sozialen Frühwarnsystems 
 Qualifiziertes Wahrnehmen 

Interpersonelles und interdisziplinäres Deuten 

Zielgerichtetes Warnen (informieren, aufklären, aktivieren) 

Abgestimmtes Handeln 



Vorstellung der Zahlen kindlicher Gewaltopfer – Auswertung der 
Polizeilichen Kriminalstatistik 2015 (Bundespressekonferenz, 01.06.2016) 

vollendete fahrlässige 
Kindstötungen  
Anstieg um 51%  
(Sachsen: Anstieg um 
300%) 

Körperliche Misshandlungen: 3929 Kinder 

Tötungsopfer gesamt 130 Kinder  
(81% jünger als 6 Jahre) 

Vollendete Morddelikte 16 

Vollendete 
Totschlagsdelikte 

38 

Vollendete fahrlässige 
Tötungsdelikte 

68 

Körperverletzungen mit 
Todesfolge 

8 

in 52 weiteren Fällen 
Tötungsversuch 

Sexuelle Gewalt: 13928 Kinder (38 Kinder/ Tag)  

Achtung absolute Zahlen! 
(keine Berücksichtigung des 
Geburtenrückgangs bei PKS) 

Daten und Fakten: 



Häufigkeit von Missbrauch und 
Vernachlässigung in Kindheit und Jugend  
(Häuser, Schmutzer, Brähler et Glaesmer , 
2011) 
 ca. 2500 Personen in  Dtld. repräsentativ zu 

möglichen Misshandlungen in Kindheit 
befragt 
 1,8% schwerer emot. / 2,8% schwerer 

körperl. / 1,9% schwerer sex. Missbrauch  
 6,6% schwere emotionale /10,8% schwere 

körperliche Vernachlässigung 

11 

WHO geht in ihren Prävalenzangaben für die europäische Region um 9 % für sexuellen 
Missbrauch mit und ohne Körperkontakt aus.  
Dies würde bei 13 Millionen Kindern in Deutschland über 1 Million Betroffene bedeuten.  

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Anzahl aller KWG-Meldungen 
in Dresden pro Jahr 
 
 

1085 1428 1670 1753 1628 1786 1763 
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Daten und Fakten: 



Auswirkungen von Misshandlung und Missbrauch und Vernachlässigung  
in der Kindheit  

enorme volkswirtschaftliche Folgekosten 



Körperliche  
Misshandlung 

Psychische und 
emotionale 

Misshandlung 

Sexueller 
Missbrauch 

Vernachlässigung 

Kindeswohlgefährdung 



Vernetzung/ Austausch 
zwischen Gesundheits-
wesen und Jugendamt 

27 Kinderschutzgruppen 
(Ansprechpartner, Statistik) 

standardisierte 
Fallarbeit und 

Dokumentation 

einheitlicher Fax-Bogen 
in 10 von 13 Gebiets-

körperschaften Übersicht 
Erreichbarkeiten 
der Jugendämter 

 
 
Projektergebnisse 

Arbeitstreffen 
KSG in der SLÄK 



 
 
Projekterkenntnisse 

Koordinationsstruktur 

Fort- und Weiterbildung für 
KSG und Niederlassung 

 
 
 

Einbindung Netzwerk Frühe 
Hilfen und Kinderschutz 
 
 
 

Kompetentes 
Qualitätsmanagement 

 
 
 
 

Finanzierungssicherheit und 
gesetzliche Verankerung 

Plattform mit Fachinformationen und Kontakten  
www.kinderschutzmedizin-sachsen.de 

http://www.kinderschutzmedizin-sachsen.de/


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Kontakt: 
Dr. rer. medic. Anja Zschieschang 
Dipl. Soz.päd. Juliane Krüger 
Projektkoordination „Verstetigung des medizinischen Kinderschutzes in Sachsen“ 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin  
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie   
  
Tel.:  +49 351 458 15925 
Tel.:  +49 351 458 5925 
Fax.: +49 351 458 885925 
e-mail:  
anja.zschieschang@uniklinikum-dresden.de 
juliane-.krueger@uniklinikum-dresden.de 
 
Homepage: 
http://www.kinderschutzmedizin-sachsen.de 

mailto:anja.zschieschang@uniklinikum-dresden.de
mailto:juliane-.krueger@uniklinikum-dresden.de
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